




III.

Das Landratsamt Coburg hat als Rechtsaufsichtsbehörde 
die Haushaltssatzung gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 2 GO 
nicht beanstandet, wodurch diese nun amtlich bekannt 
gemacht wird. 

Itzgrund, 09.06.2010
Abwasserverband Itzgrund

Werner Thomas
Verbandsvorsitzender

	 Anteil des Marktes Ebensfeld	
	 bei 298 EW 	 1.406,74 €

	 Anteil der Stadt Bad Staffelstein 	
	 bei 418 EW 	 1.973,22 €

§  6

1.	� Der Neuanschluss der Stadt Bad Staffelstein wird als 
einmalige Investitionszuweisung in Höhe von 58.758,-
- € an die bisherigen Verbandsmitglieder zur Zahlung 
im Haushaltsjahr 2010 gemäß Einwohnergleichwerten 
(EW) fällig.

2.  Anteil der Gemeinde Itzgrund 	
	 bei 3.305 EW 	 19.493,60 €

	 Anteil der Gemeinde Großheirath 	
	 bei 3.316 EW 	 19.558,47 €

	 Anteil der Gemeinde Untermerzbach 	
	 bei 3.043 EW  	 17.948,26 €

	 Anteil des Marktes Ebensfeld 	
	 bei 298 EW 	 1.757,67 €

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
40.000,- € festgesetzt.

§ 8

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 9

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in 
Kraft.

Itzgrund, 31.05.2010
Abwasserverband Itzgrund

Werner Thomas
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt für die Dauer 
ihrer Gültigkeit bei der Verwaltung des Zweckverbandes, 
Gemeindeverwaltung Itzgrund, Rathausstraße 4, 96274 
Itzgrund,  innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten zur 
Einsicht bereit. 
Gleichzeitig wird der Haushaltsplan in der Zeit vom 
21.06.2010 bis einschließlich 28.06.2010 in der Gemein-
deverwaltung öffentlich ausgelegt (Art. 25, 27 Abs. 1,  
Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 Bekanntma-
chungsverordnung).
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